
   

  

Reglement betreffend die Förderung der Bildenden Kunst durch die Gemeinde Riehen 

(Reglement Bildende Kunst) 

Änderung vom 11. November 2025 

Der Gemeinderat Riehen 

beschliesst: 

I. 

Reglement betreffend die Förderung der Bildenden Kunst durch die Gemeinde Riehen (Reglement Bil-

dende Kunst) vom 29. März 2022 1) (Stand 1. Mai 2022) wird wie folgt geändert: 

§  7 Abs. 3 (neu) 

3 Das Sekretariat wird von der zuständigen Verwaltungsabteilung sichergestellt. 

II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

 

Im Namen des Gemeinderats 

Die Präsidentin: Christine Kaufmann 

Der Generalsekretär: Patrick Breitenstein 
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